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Editorial 

Wiederum liest man von  Rekordzahlen an 

Bussgeldern, die landauf landab mit den 

verschiedensten Messgeräten und ïanlagen 

eingefahren werden. Auf der einen Seite 

boomt die Herstellung von neuen, noch raffi-

nierteren Geschwindigkeitsmessgeräten, auf 

der anderen Seite liest man von Politikern 

und (Verkehrs-) Sicherheitsverantwortlichen 

in einer Person, deren grösste Sorge es ist, 

die (viel zu hohen und unrealistischen)  Bud-

getvorgaben um jeden Preis erfüllen zu kön-

nen. Um beiden dienen zu können, braucht 

es nun nur noch jemanden, der das Ganze 

finanziert. Das Geld liegt auf der Strasse, 

beim Autoï und Motorradfahrer, natürlich. 

Der weitaus grösste Teil der mittels Ge-

schwindigkeitskontrollen einkassierten Bus-

sengelder stammen von kleinen Übertretun-

gen, die mit 40 oder 120 Franken geahndet 

werden. Geschwindigkeitsbeschränkungen 

scheinen oft ziemlich willkürlich angeordnet 

zu sein, politische und ideologische Aspekte 

spielen zu oft eine wichtige Rolle. Es klingt 

abgedroschen, ist aber leider immer noch 

Tatsache, es wird vor allem dort (bestens 

getarnt) kontrolliert, wo nicht die Verkehrssi-

cherheit es erfordert, sondern wo zu erwarten 

ist, dass möglichst viele Fahrzeuglenker 

erfasst und bestraft werden können.  

Dass gegen wirkliche, gefährliche und noto-

rische Raser resolut vorgegangen wird und  

mit der Installation der Blackbox neue Wege 

gesucht werden, ist zu begrüssen. Unsere 

Dienstleistung hingegen wird benützt von  

unzähligen topseriösen Berufsleuten und 

Fahrzeuglenkern, die wissen, was es bedeu-

tet, im täglichen Druck auf den Strassen 

unterwegs zu sein. Von der Polizei dürfte 

man erwarten, dass sie ihre Vorbildfunktion  

auch bei Verfolgungsjagden wahrnimmt, 

massvoll vorgeht und nicht Unbeteiligte 

gefährdet. Allzeit gute Fahrt!  

Die Geschäftsleitung: 

  Die Polizei als Raser: 
Bei der Jagd auf Verkehrssünder werden mehrfach Verkehrsregeln gebrochen 

Eine Vermutung, die schon lange nahe 

in der Luft liegt, wird bestätigt. In  

Videos, die der Sonntagszeitung vorlie-

gen und aus Verfahren gegen fehlbare 

Lenker stammen, zeigt sich, wie die 

Ordnungshüter selbst mehrfach gegen 

Gesetze verstossen. Gemäss einem neu-

en brisanten Bericht dieser Zeitung 

kommt dort allerhand Interessantes 

zum Vorschein. 

Sie überholen ,rechts, fahren zu nahe auf 

und rasen. Mit gefährlichen Manövern 

machen Zivilfahrzeuge der Polizei Jagd 

auf Verkehrssünder. So z.B. auf einer 

Hauptstrasse kurz nach Grenzübergang 

Thayngen SH: Ein Zivilfahrzeug der Ka-

po Schaffhausen schliesst auf einen Wa-

gen auf, der Richtung Zürich fährt. Dass 

dieser dem Vordermann zu nahe auffährt, 

haben die Beamten nach wenigen Sekun-

den auf Video. Trotzdem verkürzen sie 

bei Tempo 80 den ohnehin schon kleinen 

Abstand. Die Lenkerin des Zürcher Autos 

rückt dem vorausfahrenden Wagen noch 

näher. Laut Experten erfüllt das Polizei-

manöver die Bedingung einer groben Ver-

kehrsregelverletzung sowie Nötigung.  

    In einem anderen Fall wird ein Zivil-

fahrzeug der Kapo Zürich im Zürcher 

Entlisbergtunnel Richtung Chur rechts 

überholt. Das Kennzeichen des fehlbaren 

Lenkers ist auf Band, trotzdem starten die 

Beamten die Verfolgungsjagd. Dabei 

drängeln sie auf der Strecke mit Tempo-

beschränkung und Baustelle zwei Wagen 

mit der Lichthupe von der Überholspur. 

Bei Tempo 100 schliessen sie zu den 

Fahrzeugen zum Teil bis auf zehn Meter 

auf. Auch diese Fahrt müsste, so Exper-

ten, zur Verzeigung wegen grober Ver-

kehrsregelverletzungen führen. 

Im dritten Beispiel wird eine Zürcher Zi-

vilpatrouille nahe der Flughafen­Ausfahrt 

rechts überholt. Obschon sie das Kenn­ 

zeichen des Verkehrssünders auf Video 

haben, geben die Beamten Gas: Auf der 

für Tempo 60 beschränkten Strecke errei-

chen sie zeitweise Tempo 112. Zwei Au-

tos überholen sie rechts. 

Die Polizei darf das Gesetz nur bei 

schweren Delikten brechen 
Eine Anzeige gegen die Polizisten liess 

die Anklagekammer des Zürcher Oberge-

richts im Juni nicht zu. Die Beamten hät-

ten sich verhältnismässig verhalten. An-

dere Massstäbe wandte das Bundesge­ 

richt im April an: Ein Aargauer Beamter 

hatte im Zivilfahrzeug einen Motorrad-

fahrer verfolgt. Das oberste Gericht hiess 

seine Verurteilung gut, weil das nicht 

allzu schwerwiegende Verkehrsdelikt die 

übersetzte Geschwindigkeit und die zu 

kurzen Abstände nicht gerechtfertigt ha-

be. Damit die Polizei selber das Strassen-

verkehrsgesetz verletzen darf, muss es 

sich gemäss Bundesrichter Hans Wi­ 

prächtiger um ein gravierendes Delikt 

handeln  

Harte Kritik am Verhalten der Polizei übt 

der Zürcher Verkehrsrechtler Beat Hauri: 

«Wenn ein Zivilfahrzeug der Polizei ei-

nen Lenker praktisch zu Verkehrsregel-

verletzungen nötigt, sind wir schon nahe 

an einer ûAgent-provocateur-Situationü.è 

Die Zivilfahrzeuge seien in den ihm vor-

liegenden Fällen praktisch immer am Ge-

schehen direkt beteiligte und nicht unab-

hängige Beobachter, sagt der Anwalt, der 

fehlbare Lenker und Opfer im Strassen-

verkehr vertritt. Fortsetzung Seite 2 >> 
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Für den emeritierten Professor und Her-

ausgeber der Fachzeitschrift 

«Strassenverkehr», Hans Giger, ist klar: 

«Viele Lenker werden unsicher, wenn sie 

von einem anderen Fahrzeug bedrängt 

werden. Wenn ein Lenker sich durch ein 

Manöver der Polizei unter Druck gesetzt 

fühlte, so sollte das vom Gericht schuld-

mindernd berücksichtigt werden.» 

Für Marcel Strebel, Sprecher der Kapo 

Zürich, gehört es zum Grundauftrag der 

Polizei, bei groben Verkehrsregelverstös-

sen zum Schutz der übrigen Verkehrsteil­ 

nehmer einzuschreiten. «Unsere Mitar-

beiter sind für dringliche Dienstfahrten, 

namentlich für Verfolgungsfahrten, ge-

schult und werden auch regelmässig wei-

tergebildet.» Man habe vom Urteil des 

Bundesgerichts Kenntnis genommen und 

die Mitarbeitenden diesbezüglich sensibi-

lisiert. Zu den einzelnen Fällen wollte 

Strebel keine Stellung nehmen. Auch die 

Kantonspolizei Schaffhausen will ihren 

Fall erst abklären. 

15. Mªrz 2009, 4.51 Uhr, A52 Richtung Opfikon: Ein Zivilfahrzeug der Kapo Z¿rich verfolgt mit ¿ber 100 km/h den roten Smart und ge-

fährdet auf einer 60-km/h-Strecke drei Autos.           

26. September 2008:, 20.29Uhr, A3 Richtung Chur: Bei der Verfolgung eines rechts ¿berholenden, silbernen Kleinweagens drªngt eine Zivil-

streife drei unbeteiligte Autos aus der Spur.          (Bilder: Sonntagszeitung) 

Wie sieht es rechtlich aus: Darf die Polizei Verkehrsregeln missachten?  
SP-Bundesrichter Hans Wiprächtiger gibt Auskunft 

Dürfen Polizisten in Zivilfahrzeugen 

zur Durchsetzung von Verkehrsregeln 

diese selber ignorieren? Polizisten d¿r-

fen zur Überwachung des Strassenver-

kehrs auch Zivilfahrzeuge benutzen. Wie 

das Bundesgericht in einem Urteil vom 

14. April 2009 festgehalten hat, haben sie 

sich dabei grundsätzlich an die von der 

Gesetzgebung vorgegebenen Regeln zu 

halten. 

Wann gelten diese nicht? Nur in Aus-

nahmefällen dürfen die Polizisten davon 

abweichen, wenn es z. B. gilt, Menschen-

leben zu retten, eine Gefahr für die öf-

fentliche Ordnung abzuwenden, bedeu-

tende Sachwerte zu erhalten oder um 

flüchtige Personen zu verfolgen. Ent-

scheidend ist, dass Rechtsgüter wie das 

Leben eines Schwerkranken gefährdet 

sind, bei denen selbst kleine Zeitverluste 

eine erhebliche Vergrösserung der Schä-

den bewirken können. Immer ist dabei 

das Verhältnismässigkeitsprinzip zu be-

achten. 

In Polizeivideos wird sichtbar, dass die 

Beamten viel zu schnell fahren, rechts 

überholen und auch zu Unbeteiligten 

zu nahe aufschliessen, wenn sie Ver-

kehrssünder jagen. 
Ein nicht gravierendes Delikt reicht nicht 

aus, um das Strassenverkehrsgesetz zu 

verletzen. 

Die Polizei verfolgt Verkehrssünder 

auch dann noch, wenn die erste Über-

tretung der Lenker bereits dokumen-

tiert ist. Ist das korrekt?  Verfolgungs-

fahrten mit beispielsweise massiv über-

setzter Geschwindigkeit stehen in keinen 

vernünftigen Verhältnis zum verfolgten 

Zweck, wenn ein fehlbarer Verkehrsteil-

nehmer bereits identifiziert ist. Verhält-

nismässigkeit bedeutet schliesslich auch, 

die Gefahren, denen sich die Polizeipa-

trouille selber aussetzt oder vor allem 

gegenüber Dritten darstellt, mit zu be-

rücksichtigen.   (Interview SZ) 

Radar falsch eingestellt! 

Die Berner Kantonspolizei erlässt 71 

Autofahrern die Busse, weil ein Blitzkas-

ten falsch eingestellt war. Die Betroffe-

nen erhalten in diesen Tagen einen Ent-

schuldigungs-Brief. Darin wird ihnen 

unter anderem mitgeteilt, dass allenfalls 

schon einbezahlte Gelder zurückerstattet 

werden, wie die Polizei gerade mitteilte. 

Der Fehler passierte bei einer Geschwin-

digkeitskontrolle am 28. Oktober auf der 

Autobahn A6 zwischen Thun-Süd und 

Wimmis. Die Mannschaft stellte das Ge-

rät irrtümlich auf eine Limite von 100 

statt 120 km/h ein. Auf dieser falschen 

Grundlage blitzte der Radar 71 Autos 

wegen vermeintlich zu hohem Tempo. 

Abklärungen ergaben, dass das Gerät 

einwandfrei funktionierte und der Fehler 

bei der Polizeimannschaft lag. Immer 

noch gilt: Jede Busse hinterfragen! 
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Seit vielen Jahren erfreut sich der  

RADAR-Info-Pager grosser Beliebtheit 

und ist  bei unzähligen Benutzerinnen 

und Benutzern, die ihn nicht mehr mis-

sen möchten, im Einsatz. Denn hat man 

ihn einmal kennen - und schätzen ge-

lernt, möchte man ihn nicht mehr her-

geben. Der bewährte Klassiker ist ein-

fach zu bedienen, und hilft mehr denn 

je, Bussen wegen mobilen Radarfallen 

zu verhindern und damit Geld und Är-

ger zu sparen. Die Bewertung bei einem 

BLICK -Test erfolgte mit āhandlich, 

n¿tzlich und zuverlªssigó.  
Standort des RADAR-Info-Pagers 

 
Wir empfehlen, den Pager fix im Fahr-

zeug zu belassen. So ist er immer zur 

Hand und die Radar-Informationen immer 

zu Ihrer Verfügung. Einfach, schnell und 

effizient, losgelöst von Handy  und  an-

deren SMS-Meldungen. Und im Auto 

stört er niemanden,  wenn er 50 bis 80 

mal täglich vibriert oder piepst und eine 

neue Radar-Nachricht anzeigt. 
 
Von wo kommen die topaktuellen  

Radar-Informationen? 
 
Aufmerksame Verkehrsteilnehmer mel-

den seit 15 Jahren mobile Radar-

Kontrollen an die Gratis-Hotline  

0800 55 30 06 der RADAR-Info-Zentrale. 

Täglich werden so dutzende von Radar-

Kontrollen aus der ganzen Schweiz (alle 

Autobahnen und gesamtes übriges Stras-

sennetz) entlarvt, die Sie bereits wenige 

Minuten nach Meldungseingang auf dem 

Display des Radar-Info-Pagers ablesen 

können.  
So funktioniert der Pager 

 
Der RADAR-Info-Pager zeigt beim  

āDurchblªtternó die 16 aktuellsten Kon-

troll-Standorte. Sobald der Pager einen 

neuen Standort empfängt, wird die älteste 

Kontrolle automatisch überschrieben. Auf 

dem Pagerdisplay können Sie die ersten 

14 Zeichen des jeweiligen Standortes 

(z.B. A1 BE-ZH FR...) sowie die genaue 

Meldezeit ablesen. 

So haben Sie in wenigen Sekunden den 

Überblick und können sich bei Bedarf mit 

Hilfe der Scrolling-Funktion einen Stand-

ort vollständig anzeigen lassen. 

 

Beispiel: āA1 BE-ZH FR BE vor Ausfahrt 

Oftringenó. Wegen der maximalen Mel-

dungslänge von 40 Zeichen werden einige 

Abkürzungen wie AB=Autobahn oder FR 

=Fahrtrichtung verwendet. Die verwende-

ten Abkürzungen können Sie der dem 

Pager mitgelieferten Bedienungsanleitung 

entnehmen. Diese werden Ihnen rasch 

geläufig sein. 

Das macht den Pager so praktisch 
 
Nebst dem Kaufpreis von Fr. 168.- und 

den monatlichen Abo-Gebühren von  

Fr. 14.- für den Empfang der Radar-Infos 

fallen keine weiteren Gebühren für Kon-

zessionen oder ähnliches an.  
 

Auf dem Pager sind automatisch immer 

die 16 aktuellsten Radar-Meldungen ge-

speichert. Die Meldungen müssen weder 

gelöscht noch sonst irgendwie verwaltet 

werden.  

Da der Pager mit einer handelsüblichen 

Batterie betrieben wird, die das Gerät 

wochenlang mit der notwendigen Energie 

versorgt, ist nachladen unnötig.  
 

Wichtiges zusammengefasst 
 
>   Im Gegensatz zu den herkömmlichen  

      (verbotenen) Warngerªten ist der 

      Radar-Info-Pager absolut legal. 
 
>   Empfang der Meldungen in der  gan- 

      zen Schweiz (Netz: Telepage Swiss)  
 
>   Die aktuellsten 16 Radar-Nachrichten  

      aus der ganzen Schweiz (alle Auto- 

      bahnen und gesamtes übriges  

      Strassennetz) sind jederzeit aus dem 

      Speicher abrufbar). 
 
>   Signalisierung neuer Nachrichten mit 

      Signalton oder diskretem Vibrieren. 
 
>   Zeit (hh:mm) des Nachrichten- 

      eingangs ablesbar. 
 
>   Ein-Zeilen-Display mit Scrolling- 

      Funktion. 
 
>   Energieversorgung mit 1,5 V,  

      

Der Radar-Info -Pager zum Winter-Sonderpreis: 

                          nur Fr. 168.-  (statt 198.-)      

Der āZuverlªssigeó 

zum Schutz vor mobilen 

Radarfallen  

  Ʒspart Bussengeld und  rger      Ʒbewªhrt      Ʒabsolut legal     

Der gute Insidertipp für Freunde 
 

Wenn Sie wie Unzählige andere auch 

vom Radar-Info-Pager profitieren und mit 

den Services der Radar-Info-Zentrale zu-

frieden sind, dann erzählen Sie Ihren 

Freunden und Bekannten davon und er-

weisen diesen damit wieder einmal einen 

guten Dienst. Diese sind Ihnen mit Si-

cherheit dankbar für einen wertvollen  

und geldsparenden Tipp. 

Die Vermittlungsprovision 
Für jeden vermittelten Pager erhalten Sie 

von uns eine Prämie von Fr. 50.--  
direkt auf Ihr Konto überwiesen. Sobald 

eine Bestellkarte mit Ihrem Vermittlerco-

de und die entsprechende Zahlung bei uns 

eintrifft, veranlassen wir die entsprechen-

de Vergütung auf Ihr Post- oder Bankkon-

to. Also: Es kann losgehen! 
 
  So einfach gehtós:  

  >  Fordern Sie mit der beiliegenden Antwortkarte kostenlos die Unterlagen für die Pager-Vermittlung an , damit 

        Sie f¿r jeden vermittelten Pager Fr. 50.- erhalten können.  

  >  Sobald Sie die Pager-Prospekte (versehen mit Ihrem persönlichen Vermittlercode) von uns erhalten, kanns losgehen: 

       Verteilen Sie diese Prospekte an Ihre Freunde, Bekannten, Geschªftskollegen usw. 

Jetzt profitieren und bestellen: 

         

     >   mit beiliegender   

         Antwortkarte!  
 
     >  auf www.radar.ch (Rubrik  

         Produkte, Pagerbestellung) 
       
Oder fordern Sie gratis Unterlagen   

an,  mit dem ĂBlickñ-Testbericht! Geeignet auch als spezielles 

  (Weihnachts-) Geschenk ! 

Immer beliebt und schnell verdient: Fr. 50.ï Provision für Pagervermittlung 
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Radarpager ĂPilotñ  
Der neue Pager als interessante Alternative: mit grossem Display 

Der Radarpager ĂPilotñ ist ein Qualitªts-Pager und die 

neue Alternative zum Radar-Info-Pager.  

Die Meldungen gelangen auf dem gleichen Weg wie beim 

Radar-Info-Pager auf das Gerät, nämlich über das sehr 

sichere Telepage-Swiss-Netz. Auch der ĂPilotñ empfªngt 

die immer minutenaktuellen Meldungen, die von unserer 

Radar-Info-Zentrale rund um die Uhr gesammelt, sofort 

weitergeleitet und zur Verfügung gestellt werden. Er hat 

die folgenden wichtigen wertvollen Merkmale: 

>  neuste Paging-Technologie 

>  grosses, hochwertiges Display, bei dem alles auf einen Blick    

    ersichtlich ist:  Radarmeldung, Eingangszeit, Datum. 

>  Display: ohne Beleuchtung gr¿n. 

>  Beleuchtung: blaues, helles Hintergrundlicht, dadurch gute  

    Lesbarkeit auch bei schlechtem Licht und nachts. 

>  wªhlbare Schriftgrºsse: 2-oder 4-Zeilen-Anzeige 

>  hohe Empfangsqualitªt dank hoher Empfindlichkeit. 

>  Speicher f¿r die 16 aktuellsten Meldungen 

>  viele verschiedene Alarm-Tºne inklusive Vibrations-Modus 

>  Vorï/r¿ckwªrts-Scrolling-Funktion 

>  Lithium-Batterie-Backup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu!  

 ĂPilotñ-Einf¿hrungs-Angebot:   
       Fr. 195.ï (statt Fr. 229.-)   
     
    Der Einführungspreis gilt für Vor -Bestellungen   

    bis 31. Januar 2010.  Der ĂPilotñ  ist verf¿gbar ab Ende   

    Januar 2010. Wie beim Radar-Info-Pager fallen nebst dem Kaufpreis und den  

    monatlichen Abo-Geb¿hren von Fr. 14.- f¿r den Empfang der Radar-Infos keine  

    weiteren Geb¿hren wie Konzessionen oder ªhnliches an.   

     

15% Rabatt 

Bestellmöglichkeiten:  

        

    >>    mit beiliegender   

            Antwortkarte! 
     
    >>   auf www.radar.ch (Rubrik  

            Produkte, Pagerbestellung)    

Neue Falle für Autofahrer: Polizei filmt aus dem Gully 

Für die Autofahrer ist die Kamera im 

Gully unsichtbar. Doch die Polizei sieht 

damit, wer abgefahrene Reifen hat - sie 

muss die Sünder nur noch raus winken. 

Ein weiterer Goldesel für den Staat? 

Fünf Prozent aller Autofahrer fahren mit 

ungenügendem Reifenprofil auf den 

Strassen herum. Für die Polizei ist es 

schwierig, die Sünder zu erwischen -

bisher musste mühselig mit der Schieb-

lehre das Reifenprofil nachgemessen 

werden. Das ist jetzt Geschichte. Eine 

Firma in Deutschland hat ein Gerät ent-

wickelt, das in einem Gully in der Strasse 

eingelassen wird. Nur zwei Schlitze zeu-

gen von dem stillen Beobachter der 

Strasse. Doch von unten fotografiert die 

eingelassene Kamera die darüber fahren-

den Reifen. Eine Software wertet aus, 

wie stark die Pneus abgefahren sind. 

Gleichzeitig schiesst eine andere Kamera 

ein Bild des Autos mit Nummernschild, 

damit die Beamten wissen, welche Rei-

fen zu welchem Wagen gehören. Ein 

Polizist in einem Übertragungswagen 

überprüft die Werte und übermittelt per 

Funk an eine Streife, welches Auto auf-

fällige Werte aufweist. Diese winkt den 

Sünder raus und die Beamten überprüfen 

manuell, ob die elektronische Messung 

stimmt.  

Das tut sie zu 100%, wie ein Probelauf in 

Deutschland ergeben hat. Allerdings habe 

das Messgerät noch Probleme bei Nässe. 

Trotzdem: Bei einer 100%igen Treffer-

quote könnte es nur eine Frage der Zeit 

sein, bis das System - den Blechpolizis-

ten ähnlich - fest installiert wird. Dann 

würden die Pneu-Sünder die Busse per 

Post nach Hause geschickt bekommen. 

Ein Goldesel f¿r die Polizei? ĂDas haben 

uns die gebüssten Autofahrer vorgewor-

fenñ, gibt ein Verantwortlicher zu. 

Was passiert mit den Daten der fotogra-

fierten Autos? Autos, die nicht herausge-

wunken werden, würden nicht gespei-

chert und sofort gelöscht. Darf dies die 

Polizei? Das Gerät werde ja nur als Hilfs-

mittel und nicht als Beweismaterial ver-

wendet, dies mache man auf klassische 

Weise mit der Schieblehre. Deshalb dürfe 

dies die Polizei in Deutschland.  

Kommt es auch in die Schweiz?  

Die Schweizer springen vielleicht schon 

bald auf den Zug auf. Bei der Polizei 

Schaffhausen gab es schon Gespräche. 

Die Polizei sei aber zu klein für die In-

vestition. Beim EJPD heisst es, man beo-

bachte das Geschehen. Wenn das Gerät 

Potenzial habe, also dass die deutsche 

Polizei erfolgreich damit operiere, dann 

müsse man sich die Einführung überle-

gen. 


